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UNFALLVERSICHERUNGEN: 
 
Versicherungsnehmer der nachfolgend angeführten Versicherungen ist der 
ÖAeC. Unfallmeldungen sind durch den ÖAeC an die HELVETIA Versicherung zu 
erstatten. Diese sollten daher so bald wie möglich an den ÖAeC, z.Hd. Frau 
Fallmann, geschickt werden um dann vom ÖAeC umgehend weitergeleitet 
werden zu können. 
 
1.1. Kollektiv Unfallversicherung mit Flugrisiko 
 
Der Versicherungsschutz ist gültig für alle Mitglieder der Flugsektionen Motor-
, Segel- und Hubschrauberflug, Ultraleicht, Fallschirmspringen, 
Drachenfliegen, Paragleiten, Ballonfahrt und Amateurflugzeugflug (wenn 
behördlich zugelassen). 
 

⇒ Neu angemeldete Mitglieder haben ab dem Tag der Anmeldung (Poststempel) 
Versicherungsschutz, wenn der Mitgliedsbeitrag innerhalb Monatsfrist einbezahlt 
wird. 

⇒ Mitglieder, welche im Vorjahr den ÖAeC-Mitgliedsbeitrag bezahlt haben, haben im 
Folgejahr Versicherungsschutz, wenn der Beitrag des Folgejahres vor dem 31. März 
einbezahlt wird. 

⇒ Bei Einzahlung nach dem 31. März beginnt der Versicherungsschutz ab dem 
Eingang des ÖAeC-Mitgliedsbeitrages. 

 
Die Versicherung erstreckt sich auf berufliche und außerberufliche Unfälle. 
Des weiteren erstreckt sich der Versicherungsschutz, in Abänderung des Art. 
6, Pkt.4 u. Art.17, Pkt.1 der AUVB 1988, Fassung 1994 auf Tätigkeiten im 
Rahmen des Aero Clubs auch auf die Risken Motor-, Segel- und 
Hubschrauberflug, Ultraleicht, Fallschirmspringen, Drachenfliegen, 
Paragleiten, Ballonfahrt und Amateurflugzeugflug (wenn behördlich 
zugelassen). Nicht mitversichert hingegen sind berufliche Flugtätigkeiten 
sowie solche gegen Entgelt. 
 

• Geltungsbereich: Ganze Erde  
• 

 vom 15. bis 365. Tag des durch den Unfall bedingten 

• 

I

• Seit 1985 werden bei Doppelmitgliedschaft (Mitglied beim ÖAeC über 2 
Vereine) im Schadensfalle von der Versicherung auch die doppelten 
Leistungen erbracht. 

 

Leistungen der Versicherung: 
Taggeld: € 2,55
Krankenstand. 

Todesfall: € 3.634,00 an unterhaltsberechtigte Hinterbliebene bzw. an die 
gesetzlichen Erben. 

• nvalidität: € 8.721,00 bei Teilinvalidität entsprechend weniger 



 
 
1.2. Kollektiv Unfallversicherung ohne Flugrisiko - Sektion Modellflug 
 
Die Bestimmungen über den Versicherungsschutz sind die selben wie bei der 
ollektiv Unfallversicherung mit Flugrisiko. Versichert sind berufliche und 

ommen sind Flugunfälle, es sei denn als 

 

•

 Todesfall: € 4.000,00 an unterhaltsberechtigte Hinterbliebene bzw. an die 
gesetzlichen Erben. 

 
r d rsicherungen wird folgendes benötigt:

K
außerberufliche Unfälle. Ausgen
Fluggast. 

Leistungen der Versicherung: 

Taggeld: € 3,00 vo m 15. bis 365. Tag des durch den Unfall bedingten 
Krankenstand. 

•

• Invalidität: € 8.000,00 bei Teilinvalidität entsprechend weniger. 
 
 

Fü ie Bearbeitung der o.a. Ve  

* 

 Datum und Ort des Unfalles 
ine Kopie 

des amtlichen Berichtes (Störungsmeldung der ACG, Bestätigung der 
erie, Bestätigung des Unfallspitales, etc.) 

 
Name und Vereinszugehörigkeit (EDV-Mitgliedsnummer) des 
Verunglückten sowie die genaue Anschrift. 

*
* Art des Unfalles (Flug- oder anderer Unfall). Wenn möglich e

Gendarm
 
Vom Verunglückten bzw. den Angehörigen ist zu veranlassen: 

desfall:
 
Bei To  
* Übermittlung der Sterbeurkunde (Original oder Kopie) 

Angabe jener Hinterbliebener die zum Zeitpunkt des Unfalles einen 
gesetzlichen Anspruch gegenüber dem Toten hatten (in Ermangelung 
solcher Personen - die gesetzlichen Erben). 

* 

 Zur Dokumentierung der Angaben des vorherigen Punktes, die Angaben 
tes, bei welchem das Verlassenschaftsverfahren anhängig ist, 

 

*
des Gerich
mit Angabe der Geschäftszahl. Bekanntgabe des Notars, welcher für die 
Verlassenschaft als Gerichtskommissar bestellt ist. 

Bei Verletzung: 
Es sind möglichst umgehend Berichte über den Krankheitsverlauf, 
ärztliche Befunde, Krankengeschichte, Bestätigung über die Dauer des 
Krankenstandes, etc. zu übermitteln. 
Nach den allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 

* 

* 
Unfallversicherung besteht ein Anspruch auf Versicherungsleistung für 
Dauerfolgen nur dann, wenn die Dauerfolgen innerhalb eines Jahres ab 
Unfalldatum entstanden und längstens innerhalb weiterer 3 Monate unter 
Vorlage entsprechender ärztlicher Bestätigung, geltend gemacht wurden. 

 






